
Anlage 2l
(zu S 39 Abs. 3)

Formblatt für eine Unterstützungsunterschrift (Landesliste)

Eine Unterschrift ist nur gültig, wenn sie der Untezeichner persönlich und handschriftlich geleistet hat. Unterschriften dürfen erst gesammelt

werden, wenn die Landesliste aufgestellt ist. Vorher geleistete Unterschriften sind ungültig. Jeder Wahlberechtigte darf mit seiner Unterschrift nur

eine Landesliste unterstützen. Wer mehrere Landeslisten untezeichnet, macht sich nach $ 108d in Verbindung mit $ 107a des Strafgesetzbuches

strafbar

Ausgegeben

Ort, Datum

Kamenz, 7. Dezembet 2016
Der Landeswahlleiter

Burkhard Müller

U nte rstützu n gs u ntersc h r¡ft

lch unterstütze hiermit durch meine Unterschrift die Landesliste der

IREISTAAT
SACHSEN

o des

(Name der Parte¡ und ihre Kuzbezsichnung)

PARTEI MENSCH U MWELT Tl ERSC H UTZ (Tiersch utzparte¡)

bei derWahl zum 19. Deutschen Bundestag
(Name des Landes)

Freistaat Sachsen
für das Land

Anschrift

lch bi etne

(vollständig in Maschinen- oder Druckschrifi ausfülìen)

des Wahlrechts wird.2)

(Vornamen)

(PostleiÞahl, Wohnort )1t(Slraße, Hausnummer)t)

(Ort, Datum) (Persönliche und handschrifrliche Unterschrift)

(N¡chtvom Unterzeichner auszufüllen)

Bescheinigung des Wahlrechtss)

Der/Die vorstehende Unterzeichner/in ist Deutsche/r im Sinne des Artikels 116 Abs. 1 des Grundgesetzes. ErlSie erfüllt die sonstigen Wahlrechts-

voraussetzungen des $ 12 des Bundeswahlgesetzes, ist nicht nach $ 13 des Bundeswahlgesetzes vom Wahlrecht ausgeschlossen und im oben

bezeichneten Land wahlberechtigt.

(Ort, Datum)

(Die Gemeindebehörde)

(Dienstsiegel)

rung an E¡des stattzu erbringen.
2) Wenn der Unterzeichner die Besche¡nigung se¡nes Wahkechts selbst einholen w¡ll, streichen.

die erteilte Bescheinigung bestimmt ist. Die Wâhlberechtigung des Untezeichners muss im Zeitpunkt der Unterzeichnung gegeben sein.


